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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Verfassungsfragen

«Die Ungeliebte» – so titelte die deutsche Zeitung «Die Zeit» im Juni 2019 zum 20-
jährigen Jubiläum der Schweizer Bundesverfassung vom 18. April 1999. Denn während
die Deutschen im selben Jahr 70 Jahre Grundgesetz feierten und in Österreich der
Bundespräsident von der «schönen Verfassung» schwärmte, habe sich in der Schweiz
kaum jemand für den Geburtstag der Bundesverfassung interessiert. Tatsächlich wurde
hierzulande lediglich nachträglich und eher spärlich über das Ereignis berichtet.
Dass das Verhältnis der Schweizer Bevölkerung zu ihrer Bundesverfassung
«unterkühlt» sei, wurde von der «Zeit» folgendermassen begründet: Einerseits sei die
Verfassung der Schweiz nicht in Stein gemeisselt, sondern als «work in progress» zu
verstehen; eine Verfassung also, an welcher das Volk ständig mitbastle. Dies habe sich
bereits bei der ersten Bundesverfassung von 1848 gezeigt, welche damals, vom «Geiste
der französischen Revolution» und den «amerikanischen Gründervätern» beseelt, als
«modernste Verfassung Europas» gegolten habe, 1874 aber bereits einer ersten
Totalrevision unterzogen worden sei. Andererseits sei die Revision von 1999 eine
Zangengeburt gewesen, welche seit den 1960er-Jahren im Gespräch gewesen und dann
in den 1990er-Jahren beinahe am Ständemehr gescheitert sei. Ferner habe sich bereits
vor 20 Jahren nur eine Minderheit für die Verfassungsänderung interessiert, was an der
damaligen Stimmbeteiligung von 35 Prozent abzulesen sei.
Dieser Argumentation pflichtete wenige Wochen nach Erscheinen des Artikels der
«Zeit» auch der renommierte Schweizer Historiker Georg Kreis in der Aargauer Zeitung
bei, als er die Revision als eine «Zangengeburt nach einer über 30-jährigen
Schwangerschaft» bezeichnete. Laut Kreis habe denn tatsächlich nur eine Zeitung, die
«Ostschweiz am Sonntag», in der Schweiz über das Jubiläum berichtet – und zwar
verspätet. Den ebenfalls von der «Zeit» beschriebenen Umstand, dass die Schweizer
Bundesverfassung «nicht in Stein gemeisselt» sei, verdeutlichte Kreis anhand eines
aktuellen Beispiels: Der Frauenstreik etwa sei Indiz dafür, dass gewisse Artikel der
Verfassung wie jener von 1981 zur Gleichstellung der Geschlechter eben nur zögerlich
umgesetzt würden.
Schliesslich legte Kreis etwas schwarzseherisch nahe, ein weiterer Grund für das
Jubiläumsschweigen könnte sein, dass, würde heute darüber abgestimmt, gewisse
Anpassungen wie Art. 5 (Beachtung des Völkerrechts) oder Art. 8 (vor dem Gesetz sind
alle Menschen gleich) vielleicht nicht mehr dieselbe Unterstützung erhalten würden.

Etwas zeitnaher am Geburtstag, nur drei Tage danach, erschien derweil eine Kolumne
im St. Galler-Tagblatt: Dort sinnierte Publizist und SGG-Präsident Lukas Niederberger
über das verpasste Ereignis und kam unter anderem zum Schluss, dass man
Verfassungsjubiläen wohl ähnlich wie in der Ehe zu feiern habe – erst nach 25 Jahren. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 18.04.2019
CHRISTIAN GSTEIGER

Nationale Identität

Obwohl der im August 2012 von der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft
(SGG) angekündigte Wettbewerb für eine neue Nationalhymne noch nicht offiziell
ausgeschrieben war, erhielt die SGG bereits zahlreiche Vorschläge. Der neue
Geschäftsführer der SGG, Lukas Niederberger, gab am ersten August des Berichtjahres
die Bedingungen für den Anfang Dezember offiziell unter dem Namen CHymne
ausgerufenen Wettbewerb bekannt: In der ersten Hälfte des Jahres 2014 dürfen
Vorschläge eingereicht werden, die sich textlich an der Präambel der Bundesverfassung
orientieren und in deren neuen Melodie die heutige Hymne noch erkennbar ist. Eine
30köpfige Jury aus Kunst- und Medienschaffenden sowie Funktionären aus Sport- und
Kulturverbänden aus allen vier Sprachregionen soll dann in der zweiten Jahreshälfte
2014 den Siegerbeitrag küren und diesen dem Bundesrat übergeben mit der Bitte,
diesen als neue Nationalhymne zu bestimmen. Die Ankündigung wurde im eher
linksstehenden britischen Guardian von zahlreichen Online-Kommentaren begleitet.
Einzelne Kommentare lieferten gleich Vorschläge, etwa „Money, money, money“ von
Abba oder „Offshore Banking Business“ von der britischen Punk-Band „The Members“.
Im Inland rief der Vorschlag der SGG wenige, dafür gespaltene Reaktionen hervor.
Während auf der einen Seite eine mögliche Reform des antiquierten Textes begrüsst
wurde, wurde von rechtskonservativer Seite Kritik am Vorhaben laut. Eine Ende

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.08.2013
MARC BÜHLMANN
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Berichtjahr eingereichte Interpellation Keller (svp, NW) will vom Bundesrat wissen, wie
dieser zu den Plänen der SGG stehe, den Schweizerpsalm abzuschaffen. Die Weltwoche
warf der SGG vor, sich mit dem Wettbewerb gegen die patriotische Funktion der Hymne
und gegen ein Bekenntnis zu einer eigenständigen Schweiz zu richten. Auch auf
kantonaler Ebene war die Nationalhymne Diskussionsgegenstand. So hiess im Kanton
Tessin das Parlament einen Minderheitenantrag der parlamentarischen
Schulkommission gut, der die Nationalhymne zum Pflichtstoff für die Primarschule
bestimmte. Die geschlossenen Lega und SVP, fast alle CVP-Räte und die Hälfte der FDP-
Kantonsparlamentarier sorgten dafür, dass die „Bionda Aurora“ künftig zum
obligatorischen Schulstoff gehört. Dies war vorher lediglich im Kanton Aargau der Fall,
wo auf Anregung der SVP im Jahr 2008 die Nationalhymne zum Pflichtstoff erklärt
worden war. 2

Ende März präsentierte die 30-köpfige Jury die sechs besten Beiträge des von der
Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG) ausgeschriebenen Wettbewerbs
um eine neue Nationalhymne. Diese sechs aus rund 200 Vorschlägen ausgewählten
Beiträge wurden auf Kosten der SGG vom Schweizer Jugendchor in allen drei
Landessprachen interpretiert. Die ursprünglich budgetierten Kosten von CHF 350'000
wurden laut SGG in der Zwischenzeit auf rund eine halbe Million erhöht. Wie von der
SGG verlangt, lehnten sich alle sechs Vorschläge hinsichtlich ihres Textes der Präambel
der Bundesverfassung an. Drei orientierten sich zudem an der bisherigen Melodie. 
Allerdings wehte der Idee einer neuen Hymne nach wie vor ein sehr eisiger Wind
entgegen. Nicht nur in der politischen Debatte wurde die Idee teilweise harsch
kritisiert, sondern auch in der Presse wurde an den Vorschlägen kaum ein gutes Haar
gelassen. "Platter Textgehalt", "unsingbar" oder "verunglückter
Modernisierungsversuch" waren etwa Urteile über die sechs ausgewählten Beiträge.
Anderer Meinung war Lukas Niederberger, der Geschäftsleiter der SGG. Viele
Schweizerinnen und Schweizer könnten sich mit dem bestehenden, altmodischen und
sperrigen Text nicht identifizieren. Gefragt sei deshalb die Vermittlung eines frischeren
Schweizer Staatsgefühls. 
Bis zum 15. Mai konnten die sechs Vorschläge online bewertet werden. Die drei
Vorschläge mit den meisten Online-Stimmen gelangten sodann in eine zweite Runde.
Anfang Juni bis Anfang September wurden die verbleibenden drei Vorschläge erneut
online bewertet und in der Fernsehsendung "Potzmusig" am 12. September dem
Fernsehpublikum vorgestellt. Der Beitrag von Werner Widmer erhielt dann aus dem
zweiten Online-Voting sowie den SMS und Telefon-Stimmen während der
Fernsehsendung die meisten Stimmen und wurde zum Siegerbeitrag gekürt. Widmer
hatte die Melodie unverändert übernommen und legte lediglich einen neuen Text in
einer einzigen Strophe vor ("Weisses Kreuz auf rotem Grund, unser Zeichen für den
Bund: Freiheit, Unabhängigkeit, Frieden. Offen für die Welt, in der wir leben, woll’n wir
nach Gerechtigkeit streben. Frei, wer seine Freiheit nützt, stark ein Volk, das Schwache
stützt. Weisses Kreuz auf rotem Grund, singen wir gemeinsam aus einem Mund" /
"Hissé là-haut dans le vent, notre drapeau  rouge  et  blanc  nous  appelle  à  l’unité,  à
la  paix.  Soyons forts  et  solidaires,  que  la  liberté nous éclaire. Ouverts et
indépendants, pour le bien de nos enfants, devant le drapeau d’antan, renouvelons nos
engagements"). Der Umstand, dass letztlich die alte Melodie obsiegte, zeige, wie stark
die Hymne in der Bevölkerung verankert sei – so die Meinung in den Kommentarspalten.

Bevor der Vorschlag den Bundesbehörden unterbreitet wird, will ihn die SGG bei der
Bevölkerung populär machen. Dies könne ein bis zwei Jahre dauern – so Lukas
Niederberger. Dabei könne man sich auch vorstellen, die neue Hymne als Petition
einzureichen – ein Vorschlag, den Konrad Graber (cvp, LU) im Rahmen einer
Interpellation vorbrachte. Allerdings wäre damit die Hürde für eine Umsetzung der
neuen Hymne ungleich höher, als wenn sie direkt als Vorstoss oder als
Bundesratsanliegen dem Parlament unterbreitet würde. 3

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 12.09.2015
MARC BÜHLMANN

Die SGG ergriff im Berichtsjahr neue Massnahmen, um der 2015 mittels eines
Wettbewerbs auserkorenen inoffiziellen Nationalhymne weiteren Schub zu verleihen.
So sei der Text nochmals in allen Landessprachen leicht überarbeitet worden und es
seien erneut sämtliche Veranstalter von 1.-August-Feiern gebeten worden, den
Hymnen-Vorschlag der SGG ins Festprogramm aufzunehmen. Die grösste
Aufmerksamkeit erregte jedoch die Gründung eines Komitees mit vielen prominenten
Befürworterinnen und Befürwortern der neuen Hymne. Im 70-köpfigen Gremium
befanden sich neben Persönlichkeiten aus Kultur, Wirtschaft und Sport auch die drei

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.08.2017
SAMUEL BERNET
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Alt-Bundesrätinnen Ruth Dreifuss, Ruth Metzler und Eveline Widmer-Schlumpf sowie
Alt-Bundesrat Moritz Leuenberger. Der ehemalige SP-Bundesrat Leuenberger gestand
auf der SGG-Webseite, dass er beim Singen der offiziellen Hymne am Schluss oft nur
noch die Lippen bewegt habe, weil er die «schwülstigen Teile» nicht habe auswendig
lernen wollen. Und die ehemalige CVP-Magistratin Ruth Metzler bekannte sich zur
neuen Hymne, weil diese vielsagender sei als die offizielle Landeshymne und der Vielfalt
der Schweiz «ausgezeichnet Rechnung trägt». So habe sie die Hymne der SGG an der
letztjährigen 1. August-Feier auf dem Rütli mit «grosser Freude und Überzeugung
gesungen». SGG-Geschäftsführer Lukas Niederberger sagte im St. Galler Tagblatt, dass
es der SGG nicht darum ginge, den neuen Text möglichst rasch zur neuen offiziellen
Hymne zu machen. Vielmehr solle damit eine Diskussion angeregt werden, was eine
Hymne beinhalten sollte und «welche Werte uns heute und morgen leiten sollten». 4

Der religiös-konservative Verein «Neuer Rütlibund» forderte im Vorfeld des
Nationalfeiertags, dass der Bundesrat der SGG die Verwaltung des Rütlis entziehe, wie
die Aargauer Zeitung im Juli ein Schreiben des Vereins zitierte. Die SGG organisiert
jährlich die Feierlichkeiten zum 1. August auf der Rütliwiese, welche sie 1860 der
Eidgenossenschaft verkauft hatte und seither verwaltet. 
Der «Neue Rütlibund» fordere in seiner Mitteilung, dass die Wiese neu von einer noch
zu gründenden Stiftung verwaltet werden solle, da man sich an den Absichten der SGG
störe, eine «neue Nationalhymne zu etablieren». Der bestehende Text der Hymne passe
zur Schweiz, so der Vereinspräsident Pirmin Müller (LU, svp), der neue allerdings nicht.
Denn dieser stelle keinen Bezug mehr zu Gott her, weshalb Müller es für störend
erachte, dass die Hymnenstrophe neuerdings zusätzlich zum Schweizerpsalm an der
Bundesfeier auf der Rütliwiese vorgesungen werde. Die SGG missbrauche damit die
Wiese zu «eigennützigen Propagandazwecken», so der Vorwurf. 
Einen Tag später nahm SGG-Geschäftsleiter Lukas Niederberger Stellung: Das Rütli
dürfe tatsächlich nicht für «kommerzielle Zwecke oder partikuläre politische Anliegen
gebraucht werden», doch sei es legitim, zusätzlich auch die neue Hymnenstrophe
vorzutragen, denn deren Text basiere auf der Präambel der Bundesverfassung und habe
mit der SGG nichts zu tun. Und auch Gott sei wider der Vorwürfe Müllers in «jeder Zeile
des Textes» zu finden, wenn von Werten wie Frieden, Gerechtigkeit oder Freiheit die
Rede sei, so Niederberger weiter. Weil der Bundesrat bereits 2014 und 2016 eine
ähnliche Forderung wie jene des «Neuen Rütlibundes» abgelehnt hatte, sehe die SGG
in dieser «erneute[n] Zwängerei» lediglich eine «Respektlosigkeit gegenüber dem
Bundesrat». 
Schliesslich nahm auch die bereits im März von der SGG zu den Feierlichkeiten
eingeladene Urner Regierungsrätin Heidi Z'graggen (UR, cvp) zum «Hymnen-Streit»
Stellung, wie wenige Tage später der Blick berichtete. Das Rütli sei für alle da, welche
die Schweiz liebten und achteten und es sei dank der SGG das was es ist, so Z'graggen.
Auf dem Rütli habe es auch Platz für die neue Hymnenstrophe, welche als Beitrag aus
der Zivilgesellschaft zu verstehen sei. Bereits in den 1960er Jahren sei über die
Landeshymne debattiert worden, und ob der neue Text letztlich in die offizielle Hymne
aufgenommen werde, solle die Bevölkerung bestimmen: «Das Volk soll am Ende sagen,
was es singen will» – denn diese Debatte über die Hymne sei Ausdruck einer lebendigen
Demokratie. 
Erst im März 2019 hatte der Nationalrat darüber debattiert, ob die Nationalhymne
demokratisch festzulegen sei, hierzu jedoch keinen Handlungsbedarf erkannt. 5

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 21.07.2019
CHRISTIAN GSTEIGER

Obwohl die Benutzungsordnung des Rütlis es untersagt, die Wiese für «partikuläre
politische Ziele» zu nutzen – insbesondere darf sechs Monate vor den Wahlen nicht für
Parteien oder Personen geworben werden –, lud SVP-Parteipräsident Albert Rösti (svp,
BE) Ende Juli 2019 und damit kurz vor den nationalen Wahlen im Herbst,
Journalistinnen und Journalisten zu einem «Gespräch bei einem Spaziergang [...]
inklusive Apéro im Restaurant Rütlihaus» ein, wie verschiedene Medien berichteten.
Die Einladung der SVP trug den Titel «Wie weiter mit der Schweiz?».
Die Einladung sorgte für Unmut bei Lukas Niederberger, Präsident der Rütli-Verwalterin
SGG, welcher gegenüber der Aargauer Zeitung betonte, die SGG bewillige grundsätzlich
keine derartigen (parteipolitischen) Aktivitäten. Aus Sicht der Mediensprecherin der
SVP benötigte die Partei für ihre Aktion aber gar keine Bewilligung: Da Rösti die
Medienkonferenz bereits auf der Anreise mit dem Schiff abhielt und der anschliessende
Spaziergang auf dem Rütli dem persönlichen Austausch mit dem Parteipräsidenten galt,
sei alles regelkonform abgelaufen. Niederberger, laut der Basler Zeitung erzürnt und
enttäuscht ob der Aktion, war anderer Meinung: Dieser bestätigte, dass bei der SGG

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 22.07.2019
CHRISTIAN GSTEIGER
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tatsächlich kein Nutzungsgesuch eingegangen sei, weshalb die SGG zusammen mit der
Schwyzer und Urner Regierung nun klären wolle, wie künftig besser auf Regelverstösse
auf der Rütliwiese reagiert werden könnte. Denn bisher seien die
Sanktionsmöglichkeiten durch die SGG begrenzt: Verstösse könnten mit einem
Zugangsverbot geahndet werden, welches aber nur greifen würde, wenn ein Gesuch von
den betroffenen Personen oder Organisationen gestellt werde. Zudem gab sich der
SGG-Präsident ernüchtert ob der Tatsache, dass Medienschaffende, welche im Vorfeld
über die umstrittene Einladung berichteten und demnach eigentlich von dem
Regelwerk der Rütliwiese gewusst hätten, Röstis Einladung gefolgt seien.

Wie die Medien betonten, verstiessen nebst der SVP in jüngster Vergangenheit auch
bereits die Operation Libero und die Juso gegen die Benutzungsordnung. Dabei sei es
den Gruppierungen «Wurst», so Niederberger, dass das Rütli ein «Ort der nationalen
Verbundenheit» sei, wichtig sei jeweils nur die eigene Medienpräsenz. 6

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Während sich die Wirtschaft über das Wahlergebnis freute, reagierte die Linke, und
dabei insbesondere ihre weiblichen Vertreterinnen mit Empörung. Nicht nur zog der
von ihnen kategorisch als nicht wählbar erklärte Blocher in die Landesregierung ein,
sondern durch den Sieg von Merz über die von der Linken unterstützte Beerli wurde die
Vertretung der wirtschaftsnahen Rechten im Bundesrat noch zusätzlich verstärkt. Dazu
kam, dass mit der Nichtwiederwahl Metzlers und der Niederlage von Beerli die
Frauenvertretung in der Regierung auf Calmy-Rey zusammenschrumpfte. Daran waren
allerdings die SP-Parlamentarierinnen nicht ganz unschuldig, hatten sie doch nach
eigener Aussage bei der Besetzung des CVP-Sitzes für den ihnen politisch näher
stehenden Deiss und nicht für Metzler gestimmt. Unzufrieden mit dem Wahlausgang
waren aber auch die Frauen der CVP und der FDP. Am Abend nach der Wahl fand in
Bern eine erste Protestdemonstration statt, welche am folgenden Samstag in grösserem
Rahmen mit rund 12'000 Teilnehmenden wiederholt wurde. 7

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 15.12.2003
HANS HIRTER

Das Salär eines Bundesrates ist immer mal wieder Gegenstand medialer Debatten.
Zudem war der Durchschnittslohn der Magistratinnen und Magistraten auch
Gegenstand in der Debatte um die Kaderlöhne in bundesnahen Betrieben. Die Kosten
eines Bundesratsmitglieds bemessen sich aus seinem an die Teuerung angepassten
Lohn, der – Stand Januar 2017 – CHF 445'163 beträgt, und einer Spesenpauschale von
CHF 30'000 pro Jahr. Der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin erhalten
zusätzlich CHF 12'000. Darüber hinaus übernimmt der Bund die Kosten für
Festnetzanschluss, Mobilteleton und PC und die Magistratinnen und Magistraten dürfen
ein Repräsentations- und ein Dienstfahrzeug nutzen, bezahlen für deren private
Nutzung allerdings 0.8 Prozent des Neupreises pro Monat. In den Leistungen
inbegriffen sind zudem ein SBB-Generalabonnement für die erste Klasse und ein GA für
die Schweizer Seilbahnen. 
Zu reden gibt aber insbesondere die Rente, die zurückgetretene Bundesrätinnen und
Bundesräte auf Lebenszeit erhalten. Sie beträgt CHF 220'000 pro Jahr, also rund die
Hälfte des ursprünglichen Lohnes. Nur wenn ein ehemaliges Bundesratsmitglied nach
seinem oder ihrem Rücktritt mehr verdient als im Amt, wird die „Versorgung der
Magistratspersonen” entsprechend gekürzt. Der Tages-Anzeiger rechnete aus, dass ein
Grund für das Wachstum des Personalaufwandes der Bundesverwaltung ebendiese
Ruhegehälter sind, deren Reserve laut Staatsrechnung stark aufgestockt werden
musste. 2017 waren 20 Personen – neben den Exekutivmitgliedern erhalten auch
ehemalige Bundeskanzlerinnen und -kanzler sowie Bundesrichterinnen und -richter
eine Rente – bezugsberechtigt. 17 dieser 20 Personen und drei Witwen erhielten eine
Rente, wobei nicht bekannt gegeben wird, um wen es sich dabei handelt. Der Tages-
Anzeiger mutmasste, dass Christoph Blocher, Ruth Metzler und Joseph Deiss die Rente
nicht beziehen. Insgesamt wurden laut Staatsrechnung 2016 CHF 10.67 Mio. an
pensionierte Richterinnen und Richter und CHF 4.28 Mio. an ehemalige
Magistratspersonen, Kanzlerinnen und Kanzler sowie Bundesratswitwen ausbezahlt.
Diese Summe wurde verschiedentlich als zu hoch betrachtet. Thomas Burgherr (svp,
AG) kündigte eine parlamentarische Initiative an, mit der nur noch jene Alt-
Bundesrätinnen und Alt-Bundesräte ein Ruhegehalt beziehen sollen, die im
Pensionsalter abtreten. 8

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2017
MARC BÜHLMANN
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